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Küssnacht, 14. Februar 2019 

An die 
Synode der  
Evangelisch-reformierten 
Kantonalkirche Schwyz 

 
 

ANTRAG DES KIRCHENRATES AN DIE SYNODE 
Nachhaltige Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem 
Verein für die Herausgabe eines interkantonalen Kirchenboten (Verein Kibo) 

 
Ausgangslage 
Seit 2016 gilt die Spezialvereinbarung der Kantonalkirche Schwyz mit dem Verein Kibo. 
Darin wird geregelt, dass Rückvergütungen (Gewinnausschüttungen) für die Kantonalkirche 
Schwyz wegbedungen werden, bzw. die bis anhin verhandelten Nettogesamtkosten  
(Fixpreis pro Exemplar CHF 6,93) als fester Betrag gelten.  
Die jährliche Weiterführung (bzw. Nichtkündigung) der Leistungsvereinbarung mit dem Ver-
ein Kibo musste bis anhin jährlich vom Kirchenrat an der Frühlingssynode der Kantonalkir-
che Schwyz traktandiert werden. 
 
Neuerungen 
Mit den seit 2018 gemeinsam mit dem Verein Kibo getroffenen Massnahmen kann das Kos-
tenniveau pro Exemplar schrittweise gesenkt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass 
der bisherige Fixpreis pro Exemplar für unsere Kantonalkirche schon ab 2020 unterschritten 
wird. Die entsprechenden Szenarien mit den Auswirkungen der getroffenen Massnahmen 
(Kostensenkungen und Mehrerträge) werden vom Kirchenrat an der Synode in einer Prä-
sentation erläutert.  
 
Der Kirchenrat beantragt: 
Die Kantonalkirche Schwyz bleibt Vollmitglied beim Verein für die Herausgabe eines inter-
kantonalen Kirchenboten; sie verzichtet aber ab 1. Januar 2020 auf die bisherige Spezial-
vereinbarung. 
Der jährliche Kündigungstermin (30. Juni per 31. Dezember jeden Jahres) gilt unverändert. 
Eine Kündigung wird ab dem Jahr 2020 aber nur noch auf schriftlichen Antrag an die Synode 
traktandiert. 

Für den Kirchenrat: 
  

 

 
Heinz Fischer Bruno Jakob 
Kirchenratspräsident Kirchenrat 
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